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Der neue Schweizerische Republikaner.
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5s". 27.
Samstag / den 7 Juni i8oo. Erstes Quartal. Den 18 Prairial, VIII.

Gesezgcbuttg.

Senat/ Juni.
(Fortsetzung.)

Meyer v. Arau in? Namen einer Commißion legt

über den Beschluß, der die Einfuhr. Zölle im Canton

Luzern aufheben »vill, einen Bericht vor, der zur

Verwerfung räth.

G en hard als Mitglied der Commißion legt ein

(Gutachten vor das auch zur Verwerfung aber aus

verschiedenen Gründen rath; er fugt noch mündlich

hinzu : bey weiterer llebcrlegung glaube er nun aber

doch, wär- es besser, den Beschluß anzunehmen —
in Hoffnung, der allgemeine Zolltarif werde bald

nachfolgen.

Bodmer ist nicht so schwankend wie Genhard;

er stimmt zur Annahme, weil man den Abgeordneten

von Luzern die Ehre der Sizung gab — und es also

sehr inkonsequent wäre, ihnen ihr Begehren, das noch

dazu gerecht ist, abzuschlagen.

Cr a uer spricht für die Annahme. Es fragt sich

nicht, ob eine Finanzquelle verstopft werde, fondern

ob es gerecht sey, daß die Bürger des Cantons Lu-

zern doppelt zahle»? Man hat die Gerichtsgebühren

verschiedener Cantonc, und das Weinumgeld im Canton

Bafel auch vermindert. Er hoft also, man werde

gleichmäßig gegen den Canton Luzern handeln.

Cart. Die Constitution hebt die Grenzen zwi-

schen den Cantoncn auf; sind aber die moralischen und

nicht bloß die materiellen Grenzen zwischen denselben bis-

dahinaufgehoben? Nein, noch bestehen besondere Ge,

ftze, Zölle, n. f. iv. in jedem Canton, und der

Bewohner eines Cantons erscheint als Fremdling in

dem andern. Es ist traurige daß das gesetzgebende

Corps seit zwey Iahren noch so wenig zu Aufhebung

dieser Grenzen' gethan hat, oder thun konnte. Indeß
wird nun bald ein allgemeiner Zolltarif vorgeschlagen
werden. Die Klagen aber kommen nicht aus dem
Canton Luzern allein, sondern aus sehr vielen andern,
und der Canton Leman zahlt in dieser Rüksicht vielleicht
mehr als die andern. Die Stadtbürger von Luzern
sollen freylich zahlen was die Landbürger, indem die

Privilegien der erstem aufgehoben sind. Der vorliegende
Beschluß betrifft einzig die Finanzen, und durste ohne
die Initialive der vollziehenden Gewalt nicht genom-
men werden. — Derselbe würde alle Zollgebühren
auf einmal, und keineswegs den Unterschied der zwi,
schen Land - und Stadtbürgern im Canton Luzern
besteht, aufheben.

Der Präsident des Vollzichnngsausschusses übcrsen-

det die Anzeige von der Einnahme Maylands, durch
die fränkische Armee. Auf das Verlangen des Gen.
Montchoisi soll dieselbe durch eine Actillcnesalve ver-
kündigt werden.

La siechere trägt.darauf an, eine Deputation
an den fränkischen Minister zu senden, um ihn zu

beglükwünschen, und daß von diesem Schritt dem großen

Rathe auch Anzeige gegeben werde. Angenommen.

Der Präsident ernennt zu dieser Abordnung die B.
Usteri und Lasiechere. '

(Die Fortsetzung folgt).

Kleine Schriften.
Actenstücke zur Beleuchtung des Pro-

zesses gegen de^i Bürger Pfarrer
Jakob Schweizer von E m brach, we-
gen feiner Schrift: Entwurf eines
Memorials an die Vollziehungs-
commission und die helvetische
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